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19. B,6iblatt l3eiblatt ZU1' Pa:rlamentskürres,)ondonzo ....... ;;;.;;.;,;.:._---_ .. _-----"'--- 11.Mai 1949. 

An f r~ 3~1 
dM- Abg.Dr.G 0 t b ach, Mau r e r, B l' U 11 11 e r, K u m m C l' und Genossen 

o.n don Bundcsminis tor für r'Iunores , 

in AnG~lcgenheit der Schwcine- und SChVfCillCflcischprcisragelullg in Steiel'r~la.rk. 

Ungofähr Anfang Ivfirz begannen bei dem beteiligten Ministerien dia 

Verhandlungon bozüglich eines hi:Sheran Sclmcinccrzcugcl'preises, woil in:t'olac 

naohgowiosener Kalkulation dor Lundvri rt schaf t elie El·'zeugorproiso nioht rol,chr 

kost.e:ft.d.eokend angosehen "wvurdon. Die Vorhru dlullGon zogon ~ioh bis etwa. 8.4. 

h1n~8t um di'eso Zeit . war d~s Ergebnis dor Vorhandlungen ... nämlioh ein Erzou-
I 

get-p:rois "on rUnd S 7.70 :pro KilograLltl Lcbondßc'\7icht ... der Allgemeinhoit 

bekannt geworden. Da eino Verlautbarung d,icsor Preise naoh den der Steior~k 
} 

zugokornmonch Nachrichten tliglich. zu erwarten war und dooh nicht einla.ngte) 

andorerseits die Versorgung mit li'loisch vor Ostern in Fmge stand, erliess der 

Lo.ndc$hauptmnnh von Stuiorr,lark nm 9 .. 4~1949 no.oh Anhörung aller beteiligten 

Stollenoine Ano rdnun[~ übor . Höchstpreise für Schw'cine und Sohwoinetle1soh. die 

~uf dsr !a8is sines'ErzougorpreisGs von S 7.60 pro Kilogran~ Lebendgcwichtbe~ 

~to. Die Anordnun~ hatte einen o.usges:prochcl1en Not charakter , '1Ivei1 die Lo.nd­

wb-te r4 t dem alten Sohwci nepreis, de~ nicht kOß tendeokend war, nicht mehr ab­

liefern wollten und selbst der Einsatz von Gendarmerie nicht mehr ausgeroioht 

hat, ~ die Versorgung sicherzustollen.'Es da.rf' da.rauf' hingewiesen .warnen. da.$S 

dta Rlndfleisohversorgung infolge der hohen Au.snützung in 'den letzten Monaten 

sehr zu.rUoltgegtmgen Will' und da.ss vor Ostern (101' Landeshauptmann unbe dingt 

dafUr sorgen wollte, dass wenigstens zu den hohcll Festtagen jedermann im La.nde 

sumindost seine amtlichon Rationen erhnl ten konnte. Das steirische Kontin~a~t 

~. allgemeinen i'st schitor 'belastet duroh die da.uernden Licf'(;}rungen naoh Wien. 

Um dieses sicherstellon zu können, blieb nur der cdne Wog offen, im Lande 

sol.bst duroh die Proiscrhöhung, die. ja meh:r oder l'lindor ,beka.nnt war, einem 

Ausgleich zu sohaffen. ED war überdies bekannt, dass andere Bundesländer via 

taot! bereits Erh8hungcn der Schweincpreise vorgcl'lonttllonhatt.en und in.d.1dscn 

~ändcrn Prei$e von 9 S bis 10 S pro Kilo Lcbcndsohwoin bezahlt wurden. Auf 

dioser Basis können. natürlich ~uch nicht die Verbraucherpreise gefordert werdon, 

die in der bundesoinheitlichcn Regelung vorgesohen sind. Es sch4.en dem Landes­

hQ.uptntann zweckmässiger, durch eine ordnungsGcrJässc Preisvcrlautbnnng dia 

Verhältnisse wmtlioh zu regeln und nicht eine~ wilden, gegenseitige~ Antreiben 
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, 20 .. BG iblatt. B~i'pla.t tzuLE:'3..rl}~ne~.;qko!:.J..·e s p.2!'J.daYlz·. 11 0 Mai 1949. 

dar Preise Vorsohub ku lcistcll, wa.s durch Cil1G Duldung der gleiohen Zustäu'de 

wie in anderen Bunde6IEindcrn ohno ZHcifcl der Fall gowesen '7iire. Die stai", . 

ri,soho. Regolung enthfclt i1:1 Ül):..'i~Üll den Pass.us, (lass die Preise, die ab 9.4. 

1949 gelten, nur biSI zu einer bundosein"\;i,)'~,.t.l.ichGn Regelung in Geltung stehen 

sollten, die aus den f'rUher al1gcfüh:rtOl'lGründon i11 kurzer Zeit ZUG rvmrten 

\10.1'. Sie hatte doher oin:;:scits den Charakter einer ttbergangsrego1ung, clhde~ 

. soi ts wa.r sio \31no N tl:1ussnarur.e, uo die VC1'SOl'zung siohol'zustallen • 

. Die Richtigk it dieser Regelung zedLeto sich in ihrer praktischen Aus­

wirkung. So wurde deGra~or Mrlrkt mit einem Beda.rf von 63 t ~it 100 t, ,Looben 

mit e1l3.em Bedarf von 23 t r.llt 37 t, Bruok o./Mur I:li'Loiner..l Bedarf von 15.5 t ' 

mit 20.5 t und Mirzztlsohlug r.lit einem. nedn.rf' von 10,8 t ~:.1it 15.1 t beliefert. 

Dadur~h war es möglibh, die im Land solbst 'bc'stehc.mdnl1 l"lcisohrüokstände a.b.,. 
I .' 

zudeoken und auch IOPO StÜok Ril'ldür, Kälber wld Sohafe naoh Wien zu lioforn. 

Es darf wohn. als feststehend al1~1,el1or\ncm werd~ll, dass im Falle I . . -, 

dos Versagens der VCrsorgUl'lg dar BevölkerullG nit Fleisoh zu den Osterfoicrtn..gon 

08 VOl' allem in den ~tädtcn und znhh'ciohen llldustrieortoll in 'Steiert'k'lrk tu 

g1'6ssercn Unruhen gerOntlQl1 wäre. Solche El"schcinung~n mussten unter allen Un':' 

ständen vormieden werden. Diose Besorgnis k&l auch in einer vöm Landtags­

~bgoordneten Wurm inl der Sitzung dasstoicrnärkischen Landtages MI 12.4.1949 

an den Landeshauptmo.pll gerichteten drinGlichen ,"':nt'raeo zum Ausdruck, ob der 

.Landcllhnuptmannin d~r.Lugc soi, die Flcischvorsorg~~ der l}evö1kerung zu 

Ostern sioherzuste11pn. . 

. In. unkcnntnl" und vo11kol!ll::u:mcr VerkC1ll1Ul'lg der Versorguneslnge in 

Steiermark sa.h sioh un der lIarr Buntlcsmil1istor für Innores, vielleioht auf 

Grund im aus Steiß, nrk zugekoJ:ll!\cncr, voll.1cor:l1'"c,on einseitiger Informationen, 
I . . 

veranlasst J mit einep Fernschl"eiben V01':1 12.4 .. 19·19 dem Landeshauptr::Janll die 
I 

,Wed,sung zu erteilen, I dio am 9.4.1949 ohne Einwilligung des Bundesministers 

festgesetzten Schwei~opreise mit sofortigor 1Jirks~oit aufzuheben~ Der Laudos ... ' 

hauptmann hat om 13.~. uncl neuorli"ch run 14.4.1949 die für ihY.l mns,:gr:1:.cntlcn i 

I 
Grün~e,' die Schwoinepreisc in Steiormark nou zu l'cge 11'1 , dargelegt und beantrngt, 

die verfüGte SChvvcinfpreiSreg01Ung in Intörcosc dor Sichcrstollung der Vor-

\ SOl'gung :Pis zur Vcrljutbo.rung der bundcsoinhcitlichcn Regelune in GeltunG zu 

bela.sso~. . I. , 

\ 

Sohon am 14 •• 1949 Ut.l 20' Uhr wurde über elen Sonder A,lpcnlnnd nachfol-

gende Vcrfügung des· Ulldesll1inist urs für Inneres bcko.nntgcgeben: 
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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. ll.Mai 1949. 

t'Das Bunde$l:1inistnrium für Inneres gibt beka.nnt: Der §teierrJäl'kisohc. 

L~ndcshnuptmann hat, wie bcrGits bckanntgegeben J rum 9.April ohne Einwilligung 

des Bundesministoriums :tür Inneres Preise für Schweine und SehwcinefleJ..sch 

festGosetzt, die rund 4:0%.über den derzeit geltenden bundcseinheitlich 

geregelten Preisen .liegon,lh aus einer Mitteilung der steiermäl'kisohen 

Tngcsprosse vom 14~April herv'orging, dass die VO!:1 Innenzninister mit 12.April 

an den Landeshauptmann von Stciernark ergangene WGis~g zur Aufl~?une ~ieser· 

Preisverfügung nieht die entsprechende Beaohtw'l.g fand, hat der Bundesministcl' 

für Innores nunmehr CUl. don tandeshauptl'lo.nn VOll Steiermark nachstehendes Sohrei­

ben gc.:richtett 

Unter Berufung nuf die Arte 20 und 103 des BUl1d.es-Verfn.ssungsgesetzcs 

in der Fassung von 1929 erteile ich Ihnen als der für die zusD.ll'll::1enfassende 

Behandlung der Preisbestinrlung und Pre i si&b 0 rwa.ohung zuständige Bundesminister 

hicnit die Weisung, den Erlass vom 9.April 1949, betreffend die Preisfest .... 

satzung für Schweine und Sohweinefleisch mit so:f;'ortiger Wirkung aufzuheben. 

(Uciohzcitig setze ioh Sio hievon in Kenntnis. dass ich di(; Sicherheitsdirek­

tion f\ir Steiermark aus Gründen der Aufrechtcrhaltungldcr öffentlichen Rulle, 

Ordnung und Sicherheit unter einem beauftragt habe, unter allen Umst!l.nden 

dafür Sorge zu tragen, dass die derzeit geltenden Anordnungen übel.' ~i;'kll.: ;~j),.d 2'; 

für Schlo.chtschweine und. die darauf fussendcn zugehörigen Gross- und Kloin­

handelslIrd,se für Fleisoh und Fleischwaren von n.1len hievon betroffenen 

Personen strengstens eingehalten wQrden~" 

Die gleich-c VCJ."fügung wurde o.uch nis APA-Meldung in der Nnchtausgabe 

der i;Nouen Zeit" VOtl 15.'1.1949 (die bereits um 21 Uhr des 14.4. in Graz 

ausgegeben wird) wiodergeßeben, 

Die vorerwähnte Weisung des Bundesministeraums für Inneres wurde 

dGIl Landcshauptl'llann erst llI:1 15$4.1949 um 8 Uhr 5 duroh Boten zugestellt. Schon 

diese Art der Mittoilung einer Weisung an den Landeshauptmann muss, gelinde 

gesagt, als ungewöhnlich.bezeichnet werden. M;.Ul könnte darunter eine ganz be­

stimntc Tendenz vermutell" Jedenfalls hat die Verlautbarung dieser Weisung zur 
Aufrechterhaltung der R'lithe, Ordnung und Sioherheit nicht beigetragen. 

Was nun den Erlass des Herrn Bundesninisters für Inneres selbst 

anlangt, ist hiezu folgendes zu s~en: 
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Dor Herr Bundosmil1ister erteilt dem L::I.l1doshauptma,nn die Weisung, die 

vo» ihm im Interesse der Versorg1.\ng der Bevölkorung mit Sohwoinctleieoh zu den 

Ost~rtaiertagen fostgesetzte Preisregelung ausscr Kraft zu setzen. Naoh 
Art .. 20 und 103 der Bu,ndosvcrfa.sszllg wa.r der Horr Bu~desminister zur El'teilung 

dieser Weisung z~'I'eife190hho bGrechtigt. Ob sio zweckmässig und Ubcrhaupt 
, 

pra.ktisch durohführba.r war, ohne duroh die hicduroh verursachte Gefä!1rdung 

dar Fleisohversorgung die Auf:~echterhaltune dar Ruho, Ordnung und Sioherheit, 

in Frage zu stellen» ll\USS wohl verneint werd.en.· 

In dem gleiollen Erlass w~rde dar. Lo.ndoahnuptnann :luoh in ltanntl1is 

gesetzt, dass dio Siollcrhoit sdirektion fUr St.cicr~arlt aus Gründen der Aufrooht ... 

erhnltuns der Öffentlichen Ruhe} Ordnung und Sicherheit unter einem beauftragt 

worden set, unter ällen Umständen dafür Sorge zu trngen, dass die derzeit eolte~~ 

den Anordl1ungen über HBchstpreisa für Schlacht schweine und über die daX'o.u.t 

tussQnden zugeh6rigen Gross~ und Kleinl1andelsprcisc für Fle!sch- und Floisoh­

waren von ellen hievon betroffenen Personen strcngstens eing~halten werden. 

Duroh dieso Anwoisung an die Sichc.rhcit Ildirektion hat der Herr Inne~­

ministor die Bundesverfnssung verletzt" 

Nach Art.10, Aba.l, ,Ziffer 15, der Bundesverfassung ist die Fest ... 

sotzung Von H80hstpreiscn Dundessnche. IrJ BQrcich der Länder fällt die Voll- . 

a:ichung in B\l.ndassachcn gem8.ss Art.l02, Abs.l, Bov/oit nioht na.oh Art.102, Abs .. 2, 

unmittelbare Bundesbehörden bo stehen, in die ausschlie ssliehe Kompetenz das 

Landcshnuptoannes. Weisuneen hinsichtlioh dieser Ag~ndon sind ausschliessliah 
I . 

an den La.ndesha.uptl!lD.nll zu richte». Die Weisung t\n den Sioherheitsdirektor 

bezüglioh der Preiakontrolle war daher vcrfasßungmvidrig. Sie ist eine Ver~ 

letzung der dem La.ndeshauptmanll zustellendon, Rco·hte. Auoh die Berufung auf 

dle Aufreohterhaltung der öffentliohen Ruhet Ordnung und Siche~heit k~nn 

o,n diesem Saohverhalt nioht s ändern, woil .die sc Voraussetzungen in Steiermark 

nioht gceeben waren, insbesondere nioht zur Zeit dos Erlasses. Der Herr Innen ... 

,minister kann den ihm unterstellten Sicherheitsdirektionen Weisungen zur Auf-

reohtcrhaltung der öffentliohen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Angelegenheiten, 

doren Vollziehung allein dem Landcshauptnann·zustcht, wie zum Beispiel in 

Prcisregelungs- und PreisUberwachungsangelogonheiten, nur dann erteilen, wenn 

die Aufreuhterhal. tung dicBc-s Zustandes konkret in Frage gestellt ist. Eine 

blosse Vermutung der Gefährdun:g dieses Zust[\ndos kann jedoch nicht die Heraus ... 

gabec1ner solchen Weisung an die Sicherhcitsdirelction begrUnden. Wenn der 

Herr Innenminister jedoch dor gegenteiligen 1~uffll3sunG sein sollte, so würde 

hicduroh der ll!rlnssung älmlicher Weisungen auf dOll versohiac1ensten Gebieten 

324/J V. GP - Anfrage (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



23. Ba1;bl:p.tt Boiblatt . 6'.u:-c Pnrl.am~ntsf~orrcsJ2011dcnz. 
..... ' 

Tür und Tor geöffnet werdon und wäre es auf diesem Wege möglioh. auf dem 
Gebiete der l!littelbarel1 Bundesverwe.ltung die Kompetenz des iLandeshnuptnmnnes 

nnoh Belieben dos Inne:nninistcl'S j edll1rzeit o.uszusolm.lton. Eine sol'ohe Auf­

fassung widersprioht den klaren Bestimrfrungcn der Bundesverfassung. 

Der Herr Bundesminister hat j e~ooh o.UO;l o.n. alie Ämter der Landesre­

gierungen am U~.4.l949 ein Fernschreiben ger;iohtet, in dem er die,se von dem 

Vorgehen des Lo.nde5hnupt~annes von Steiermark in Kenntnis setzt und.d1e 
Siohorheitsdircktionen in allen Bundesländern anweist, o.uchwlederum nUI 

Gründen der Aufrechtorhaltung der öffentlichen nuhe, Ordnung und Sioherheit 
dafür Sorge zu tra.gen, d ass die derzeit geltol'lden AnordnWlgen über Höohst­

preioQ für Sohlo.chtsohwoil1c und die da.rauf ftt5sonden zugehörigen Gross- und 

Klo1nhandelspreisc für F1015011- und FleischwC\ren strengst-ens eingehalten 

worden und dass in allem Fällen von PrcE'iibnrschrci tungen sofort einzusohrei .. 

ten ist. Mit diesem FernsQhroiben hat der lIerr DUll~iesmini·ster für Inneres 

nouorlioh eine Verfa.ssunes'\lldrigkeit beljJ.nGon. Er hat, ohne mit den zuStä11'" 
dizan L..'\n4eshauptleuten l,i'ühlung zu nehrlen und Ohll0 überhaupt zu überprüfen, ob 

die Aufreohterhal tune der öffentlichen Ruhe J Ol'dl'lUng und Sioherheit 111 Frn.gc 

gestellt sei, den Sicherhcitsdiroktionen ullOittelbar Weisungen hinsiohtliCh 

der Preisüberwachung gegeben. Wie schon früher e~vähnt, fällt jedooh diesQ 

Agenda aussohl:fc s811ch in die Kompetenz der Lnndeshauptleute. 

Be i diesem Vcrhn.ltGn des InnenninisteritL":1S, bZVf. des Herrn Innen­

ministers darf es nioht '\1undernchlnon,wcvnn nUl1 der Sicherheitsdirektor für 

St eiemo.l'k Glllubte, nooh ein 'Übriges da~u tun zu müssell •. Der Siohe"rhei ts­
direktor für .Steiermark ha.t nämlioh entweder in Unkenntnis des ihr.l zustehol'l~ 

den Wirkul1gskreises oder durch das Verhalten des He rrn Bundesministe rs zu 

bcwuuter tJbersohreltung desselben veranlasst, a,1l0hvo;n sich nus einen 

Fernspruoh nn o.lle Bezirkshauptmannsohaften, o.n die PolizeidirektionGrna 

und d4 8 Polizeikoomissarint Leoben, an das J~Jt der steiermärkischenLandes-. 

reeiorung und an das lro.ndesgendarmeriekotnLlandofUr Steierrlllrk herausgegeben, 

in dem als Gegenstand die EinlXlltung der Gros.s ... und Kleinhnndelspreise 

für Somvoine und Sohweincflüisoh nngefühl't ist. Die seI' Fcrnspruoh ist in 

seinom Inhalt so bezeichnond, dass er es verdient, wortwörtlioh wiedergegeben 

zu werden; er lautet: 

"Auf Grund einer vom Herrn 'Bundesminister für ,InnC3res getroffenen 

vteisung hat der He 1'1' Lnndoshuuptmann von Stoicrma.rk seine in der heutigen 

TagcsIlresse enthaltene Rceclung der Preise: für Sohweine und Sohweinefleisoh 

aufgohoben. Die diosbezügliche Vsrf'ügung.des Herrn Landoshn.uptmannes erfolgt 

aus technischen Gründen erst ~ Diemtng, 
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24.Beiblatt B~ib1att zur Par1aJ::lcntskillrrespondenJS .. l1.Mai 1949. 

Es ist in a11fJn Fällen von Übersohreitungen der derzeit geset2l1ioh 

zulässigen Preise für SchlnehtschwcineUnd.SohW'oinefl~i8ch nit aller Strenge 

und ohne .. '\.nsehen der Person e inzuschrei'ten. Über. da.s. Veranlasste und d.o.s 

Ergebnis der Uberwllohunl~rgan ist z~:;~:erichte~.tl 
Von der Aufre,chtel'ho.ltung der Ruhe,' OrdnUng und Sicherheit spricht 

der Herr Sioherheitsdirck~g~7R~Rt me~. Er hat die Kompe~en' auf dem Gebiete 

der Preisübe;rwachlUlgvollkommen an sioh gerissen und darilberhintaus sogar 

noch dem Amte de):' steie:rl'närkisohen Landesregierung Weisung erteilt. 

Der Herr Sicherheitsdirektor hat diese Weisung auch an die Polizei­

direktion Gra.J gel$ehen. Diese untersteht nun in .A.uf'~abe.J1 dermttelbaren 

Bundesverwaltung naoh Art" 102, Abs .1, lW-sschlicsslioh deb Landesltl up tmann , 

nur in Fragen, die die OrWlliis,ation und "die Führung betreffen; einschliesslic' 

der Angelegenheiten des S~chaufwandes und des Per$onals unmittelbar deo, 

Herrn Bundesminister für Inneres (Verfassungsübcrgallgsgesetz 1929, § 4). 

Hier liegt eine weitere vcrfassungsvvidrige KompetenlÜbersc0hreitung dos ßic}w:,.. ... 

hcitsdirektors vor~ Der Polizeidirektor von Gra~ hätte nach Art.20, Abs.l, 

der Bunddsvertassung die Befolgung der Weisung des Sicberheitsdirektors, als 

von einem unzuständigen Orga.n erteilt, a.blehnen können. Er hat von dieser 

lfdglichlwi t jedoch keinen Gebrauch gemaoht, sondern seinerseits seine unter­

stellten Orea.ne a2:lgewißsen, namens des Bundepministersfür Inneres geecndcn 

Lanuesho.uptmann aufzutreten. Konkret führte dieses verfa.ssungswidrigo Verhalten 

dazu, dass schliesslich der Leiter der Wirtschnfts,poliz.ei in Graa darauf 

hinwies, dass ihn die Weisungen des La.ndeshnuptoannes nichts angingen, da. er 

unmittelbare Bund.esbehCSrde und nur an die_ l7eisungen des Herrn Slcherhe1ts­

direktors gebunden sei. 

Aus dieser Darstellung ist zu ersehon, \1ohin es fUhrt,. wenn der· 

Herr Bundesminister den Boden der Verfassung verlässt. 

Dies alles ist geschehen, trotzdem der La.ndeshnuptmo.nn vonStei~rmArk 

dem Herrn Inncmlinister die Gründe der von ihm vnrfügten'Preisregelung dAr .. 

stellte und zunächst um dia GenehmigUng dieser Preisrege1une duroh das Bundes ... 

r:dnisterium für Inneres crsuc hte. Als statt dieser Genehmigung die neuerliohe 

17cisune des Herrn Bundesministers kam, die verfügte Preisregelung aufzuhcbcnt 

erklärte. sich der LnndeshauptJ::lnnn von Steierm~k in einer. Rundfunkvcflautbarun.:: 

vom 15..4.1949, 12.30 Uhr, grundsätzlich .7.Ul:l sta.ttlichenOrdnungsprin;dp 

und zur Verfassung unij kündigte a.n, die Weisune des Innenministers bezüglich 

der Aufhebung der Schwein~preisregelung zu befolgen. Er konnte dies nicht 

vor Osterdienstag, den 19 *,L j ':A9, praktisoh dm-chführen, ohne hieduroh oin 
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25.Doiblatt 11 ~Mtl.i 1949. 

Preisoha.os Tli t o.llen seinen Folge11 hcrvol'zurufcn q 

Schlicsslich hat sogar der Herr Bund.osninister in seineo an alle 

Sichorhoi~sdirektionen ßOl'ichtetcn Erlass von 22.4.1949 zugegeben, dass die 

Preisübcrwaohung nach der Buridesverfassung eonüss Art.102 in Bereich der 

Llindcr in die Vollziehune dics'JI' fällt· u:ad dnnit den. Landeshauptnann und 

don ihn unterstellton Lo.ndüsbehö:rdon vorbeho.lten ist CI Er l1at sogar die unter­

stollten Sicherheitsbohördo:tl nngcY7icseu, die von ihnen herausgegebenen Erlässe 

entspreohend zu berichticen. 

UD in Hinkunft.ein für allenal solcho Vorkor::lt:'!l1isse unter nllen 

Umstä.nden au.szuschalten" stellen die Gefertigten an dem Herrn IJrnnenninister die 

...!. n52.!l.-1L.2. " 
! 

ob er gewillt ist,. die ~inhaltung der Verfassung und die Wn.hrung der den 

Lnndcshauptleuten nach der Bundesverfassung zuko~~endcn Konpetenzen zu 

gewährleisten und s ich bei Weisungen nn die Sicherheitsdirektionen aus­

schlicsslichauf dan flirkuneskreis zu beschrdnkcn, uie er ihnen in der Ver~ 

ordnunc des Bundasoinistcriuns für Inneres von 26.2.1946, B.G.Bl.Nr.74, 

zucewiesen ist. 

".-'-0-
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